
 

 

Synode 
 

  

Synodebeschluss betreffend die Genehmigung der Geschäftsordnung 
für den Synodalrat 
 

Luzern, 20. November 2019 

 
Die Synode der Evangelisch-Reformierten Kirche des Kantons Luzern, 
 
gestützt auf § 39 Abs. 3 der Kirchenverfassung, 
 
auf Antrag des Synodalrats, 
 
 
beschliesst: 
 

 

1. Die Geschäftsordnung für den Synodalrat vom 18. September 2019 wird geneh-

migt. 

 

2. Die Geschäftsordnung tritt mit der Genehmigung durch die Synode in Kraft. 

 

3. Der Beschluss ist im Kantonsblatt zu veröffentlichen. 

 

 

Namens der Synode 

der Evangelisch-Reformierten Kirche des Kantons Luzern 

 
 
 
Ruth Burgherr Peter Möri 

Synodepräsidentin Synodalsekretär 

 


